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R u N d e R L A S S e

Nr. 12 Änderung des Vollstreckungsplans für das Land Hessen. Rderl. d. HMdJ v. 
01.03.2015 (4431/1 - IV/A3 - 2013/4976 - IV/C) – JMBl. S. 53 –

– Gült.-Verz. Nr. 245 –

Rderl. v. 01.10.2014 (JMBl. S. 454)

I.

der vollstreckungsplan für das Land hessen vom 1. september 2014 (Jmbl. s. 358), 
geändert durch runderlass vom 1. oktober 2014 (Jmbl. s. 454), wird wie folgt geändert:

 1. das inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) in der Angabe zu nr. 7 wird die Angabe „über 24 monate” durch die Wörter „mit 

durchführung des einweisungsverfahrens” ersetzt.

b) in der Angabe zu nr. 8 wird das Wort „Kurzstrafen” durch die Wörter „Freiheits-
strafen ohne durchführung des einweisungsverfahrens” ersetzt.
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c) die Angabe zu Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
„(weggefallen)”.

 2. nr. 1 wird wie folgt geändert:
a) in Abs. 1 wird die Angabe „Abschnitt 8” gestrichen.

b) in Abs. 4 wird die Angabe „gelten die bestimmungen des vollstreckungsplanes 
im Abschnitt 5” durch das Wort „gilt” ersetzt.

 3. nr. 5 wird wie folgt geändert:
a) in Abs. 1 satz 1 wird die Angabe „Abschnitt 8” gestrichen und das Wort „und” 

durch „bis” ersetzt.

b) in Abs. 2 wird die Angabe „s. Abschnitt 5” gestrichen.

c) dem Abs. 3 werden folgende sätze angefügt:
„ersatzfreiheitsstrafe in unterbrechung der untersuchungshaft wird bei männ-
lichen gefangenen
a) zwischen 18, aber noch nicht 20 Jahren in der Justizvollzugsanstalt ro-

ckenberg,
b) ab der vollendung des 20. Lebensjahrs bis 21 Jahre in der Justizvollzugsan-

stalt Wiesbaden und
c) ab der vollendung des 21. Lebensjahrs in der Justizvollzugsanstalt dieburg 

vollstreckt.

§ 24 Abs. 2 stvollstro bleibt davon unberührt.”

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:
aa) in buchst. a wird die Angabe „Abschnitt 8 nr. 27 spalten 9 und 10” durch 

„nr. 27 spalte 10” ersetzt.
bb) in buchst. c wird die Angabe „Abschnitt 8” gestrichen.

 4. die nr. 7 bis 9 werden wie folgt gefasst:

„7. Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
mit durchführung des einweisungsverfahrens

männliche erwachsene verurteilte, gegen die eine strafe von mehr als 24 monaten 
wegen delikten gegen die sexuelle selbstbestimmung (§§ 211 bis 213, 174 bis 180, 
182 stgb) zu vollstrecken ist, und männliche erwachsene verurteilte mit einer voll-
zugsdauer von mehr als 42 monaten sind, soweit nicht nachfolgend abweichende 
regelungen getroffen werden, zur durchführung des einweisungsverfahrens (§ 71 
Abs. 2 nr. 1 hstvollzg) in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt einzuweisen. nach 
Abschluss des einweisungsverfahrens werden die verurteilten nach maßgabe der 
richtlinien für das einweisungsverfahren in die nach den zweckbestimmungen des 
vollstreckungsplans zuständige bzw. abweichend vom vollstreckungsplan in eine 
andere Justizvollzugsanstalt verlegt, wenn dies
a) zur erfüllung des eingliederungsauftrages,

b) aus gründen der sicherheit und ordnung der Anstalt,

c) aus gründen der vollzugsorganisation oder
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d) aus anderen gründen

erforderlich ist (vgl. § 11 Abs. 1 hstvollzg).”

8. Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
ohne durchführung des einweisungsverfahrens

(1) die vollstreckung von Freiheitsstrafen bis 42 Monate bei männlichen erwach-
senen verurteilten richtet sich nach dem einweisungsplan – Freiheitsstrafe von 
männern – nach nr. 27. Ausgenommen hiervon sind die in nr. 7, 1. halbsatz ge-
nannten verurteilten.

(2) erstverbüßer mit einer vollzugsdauer von mehr als 24 Monaten bis zu 60 Mo-
naten, gegen die keine strafe nach den Allgemeinen bestimmungen Abs. 3 ziffer 
1) oder 2) zu vollstrecken ist, werden in die JvA hünfeld eingewiesen.”

9. Vollstreckung von Freiheitsstrafen (keine ersatzfreiheitsstrafen) 
bei Verurteilten auf freiem Fuß

(1) erwachsene verurteilte mit einer vollzugsdauer von insgesamt bis zu 24 Mo-
naten, die sich auf freiem Fuß befinden und bei denen nach Aktenlage kein Fall von 
§ 13 Abs. 4 und 5 hstvollzg anzunehmen ist, werden von der zuständigen vollstre-
ckungsbehörde grundsätzlich in Anstalten des offenen vollzuges zum strafantritt 
geladen. die Anstalt prüft den weiteren verbleib im offenen vollzug anhand der in § 
13 Abs. 2, 4 und 5 hstvollzg genannten voraussetzungen.

(2) erwachsene verurteilte mit einer vollzugsdauer von insgesamt bis zu 24 Mo-
naten, die sich auf freiem Fuß befinden und bei denen nach Aktenlage mindestens 
einer der Ausschlussgründe des § 13 Abs. 4 und 5 hstvollzg vorliegt, werden von 
der zuständigen vollstreckungsbehörde grundsätzlich in Anstalten des geschlos-
senen vollzuges zum strafantritt geladen.

(3) erwachsene männliche verurteilte, mit einer vollzugsdauer von 24 bis 60 Mo-
naten, die sich auf freiem Fuß befinden, die sich nach Aktenlage erstmals im voll-
zug befinden (erstverbüßer), bei denen keine eignung für den offenen vollzug 
vorliegt, und gegen die keine strafe nach den Allgemeinen bestimmungen Abs. 3 
ziffer 1) oder 2) zu vollstrecken ist, werden von der zuständigen vollstreckungsbe-
hörde grundsätzlich in die Justizvollzugsanstalt hünfeld zum strafantritt geladen.

(4) Alle anderen erwachsenen männlichen verurteilten mit einer vollzugsdauer von 
mehr als 24 bis 42 Monaten, die sich auf freiem Fuß befinden, werden von der 
zuständigen vollstreckungsbehörde in die nach nr. 27 spalte 8 zuständige Jus-
tizvollzugsanstalt geladen. Ausgenommen hiervon sind die in nr. 7, 1. halbsatz 
genannten verurteilten.

(5) Alle anderen erwachsenen männlichen verurteilten mit einer vollzugsdau-
er von mehr als 42 Monaten, die sich auf freiem Fuß befinden, werden von der 
zuständigen vollstreckungsbehörde grundsätzlich zur durchführung des ein-
weisungsverfahrens in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt geladen (vgl. § 71  
Abs. 2 nr. 1 (hstvollzg).
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(6) erwachsene weibliche verurteilte mit einer vollzugsdauer von mehr als 24 Mo-
naten, die sich auf freiem Fuß befinden, werden von der zuständigen vollstreckungs-
behörde grundsätzlich zur durchführung des einweisungsverfahrens in die Justizvoll-
zugsanstalt Frankfurt am main iii geladen (vgl. § 71 Abs. 2 nr. 1 hstvollzg).”

 5. nr. 10 wird wie folgt geändert:
a) in Abs. 2 und 3 wird jeweils die Angabe „Abschnitt 8” gestrichen.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:
„(4) erweist sich ein in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden Aufgenommener 
als für die unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden ungeeignet 
oder stehen seinem verbleib organisatorische gründe entgegen, so ist er in 
eine andere nach nr. 27 zuständige Justizvollzugsanstalt (ausgenommen ist 
spalte 5) zu verlegen. maßgeblich ist dabei nach § 23 Abs. 1 satz 1 stvollstro 
der tag der bevorstehenden Aufnahme, von dem an die restverbüßungsdauer 
zu berechnen ist.”

 6. nr. 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) in buchst. a nr. 1 und 2 wird jeweils die Angabe „24” durch „42” ersetzt.

b) in buchst. b werden nach dem Wort „angeordnet” die Wörter „oder vorbehal-
ten” eingefügt und die Wörter „hessisches strafvollzugsgesetz” durch die An-
gabe „hstvollzg” ersetzt.

 7. in nr. 14 wird die Angabe „den Abschnitten 7 nr. 24, 8 nr. 27 und 2 nr. 5 Abs. 1 satz 
2” durch „nr. 5 Abs. 1 satz 2, nr. 24 und 27” ersetzt.

 8. nr. 16 wird wie folgt geändert:
a) in Abs. 1 und 3 wird jeweils die Angabe „Abschnitt 8” gestrichen.

b) in Abs. 4 wird die Angabe „nach maßgabe der bestimmungen in Abschnitt 3 
nr. 10 in die Justizvollzugsanstalt Wiesbaden” durch „in die nach nr. 10 Abs. 2 
zuständige Justizvollzugsanstalt” ersetzt.

 9. in nr. 20.2 Abs. 2 satz 1 wird die Angabe „die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am 
main iii – Krankenabteilung –” durch „das medizinische zentrum – Frauen – der 
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am main i” ersetzt.

 10. in nr. 24.1 wird in der rechten spalte der Wortlaut wie folgt gefasst: 

„männer – geschlossener vollzug –
a) erstverbüßer mit Freiheitsstrafen von 24 bis 42 monaten mit groben gewalt-, 

versuchten oder vollendeten tötungs- oder sexualdelikten

b) Freiheitsstrafe von mehr als 24 bis 42 monaten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 42 monaten nach maßgabe der entscheidung der 
einweisungskommission.”

 11. in nr. 24.2 wird in der rechten spalte in buchst. b die Angabe „24” durch „42 bis 
60” ersetzt.
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 12. in nr. 24.7 bis 24.9 wird jeweils in der rechten spalte in buchst. c die Angabe „24” 
durch „42 bis 60” ersetzt.

 13. in nr. 24.10 wird in der rechten spalte der Wortlaut
„a) Freiheitsstrafe von mehr als 24 monaten nach maßgabe der entscheidung der 

einweisungskommission

b) untersuchungshaft”

ersetzt durch 
„a) erstverbüßer mit Freiheitsstrafen von 24 bis 42 monaten mit groben gewalt-, 

versuchten oder vollendeten tötungs- oder sexualdelikten

b) Freiheitsstrafe von mehr als 24 bis 42 monaten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 42 monaten nach maßgabe der entscheidung der 
einweisungskommission

d) untersuchungshaft.”

 14. in nr. 24.13 wird in der rechten spalte in buchst. d die Angabe„zwischen 18 und 19 
Jahren” durch „zwischen 18, aber noch nicht 20 Jahren ersetzt”.

 15. in nr. 24.14 wird in der rechten spalte der Wortlaut
„a) Freiheitsstrafe von mehr als 24 monaten nach maßgabe der entscheidung der 

einweisungskommission

b) vollzug der therapieunterbringung”

ersetzt durch
„a) erstverbüßer mit Freiheitsstrafe von 24 bis 42 monaten mit groben gewalt-, 

versuchten oder vollendeten tötungs- oder sexualdelikten

b) Freiheitsstrafe von mehr als 24 bis 42 monaten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 42 monaten nach maßgabe der entscheidung der 
einweisungskommission

d) vollzug der therapieunterbringung.”

 16. in nr. 24.15 wird in der rechten spalte der Wortlaut wie folgt gefasst:

„männer – geschlossener vollzug –
a) untersuchungshaft

b) erstverbüßer mit Freiheitsstrafen von 24 bis 60 monaten mit groben gewalt-, 
versuchten oder vollendeten tötungs- oder sexualdelikten

c) Freiheitsstrafe von mehr als 24 monaten nach maßgabe der entscheidung der 
einweisungskommission

zentrale einweisungsabteilung
Freiheitsstrafe von mehr als 24 monaten wegen sexualdelikten und Freiheitsstrafe 
von mehr als 42 monaten”

 17. in nr. 24.16 wird in der rechten spalte in buchst. c die Angabe „bis 24 Jahre” durch 
„ab vollendetem 20. Lebensjahr bis 21 Jahre” ersetzt.



58

 18. nr. 27 erhält die aus dem Anhang zu diesem runderlass ersichtliche Fassung.

 19. in nr. 28 wird in spalte 3 nach der Angabe „bis zu 24 monaten und kein Fall nach” 
die Angabe „den Allgemeinen bestimmungen Abs. 3” eingefügt.

 20. in nr. 29 wird in spalte 3 die Angabe „zwischen 14 und 19 Jahren” durch „zwischen 
14, aber noch nicht 20 Jahren” ersetzt.

 21. Anlage 1 wird aufgehoben.

II.

dieser runderlass tritt am 1. märz 2015 in Kraft. eine bereits vor dem 1. märz 2015 
begründete vollstreckungszuständigkeit bleibt bestehen.
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 V e R ö F F e N t L I C H u N G e N  d e R  R e C H t S A N w A Lt S - 
u N d  N o tA R K A M M e R N  S o w I e  d e S  V e R S o R G u N G S w e R K S 
d e R  R e C H t S A N w Ä Lt e  I M  L A N d e  H e S S e N

B e R I C H t I G u N G e N

berichtigung des beschlusses der Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer 
Frankfurt am main; hier beitragsordnung für das haushaltsjahr 2015, JMBl. 02/2015, 
S. 44. hier muss es richtig lauten:

vorstehende beitragsordnung der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main für das 
Jahr 2015, beschlossen durch die Kammerversammlung am 20. november 2014, wird 
hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 9. dezember 2014 dr. michael griem 
 Präsident

Geschäftsordnung für das Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskam-
mer Frankfurt am Main

die mitglieder des Anwaltsgerichts für den bezirk der rechtsanwaltskammer Frankfurt 
am main haben sich folgende geschäftsordnung gegeben:

§ 1

das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

1. bei dem Anwaltsgericht sind vier Kammern gebildet, die die bezeichnung i., ii., iii. 
und iv. Kammer führen.

2. Jeder richter des Anwaltsgerichts muss einer Kammer als ständiges mitglied ange-
hören.

§ 3

Für die geschäftsverteilung ist die vom Präsidium jeweils aufgestellte geschäftsvertei-
lung maßgebend. in zweifelsfällen entscheidet das Präsidium.
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§ 4

dem geschäftsleitenden vorsitzenden obliegt die beaufsichtigung des gesamten ge-
schäftsganges und – soweit nicht das Präsidium zuständig ist – die verteilung der ge-
schäfte.

im rahmen der von der Landesjustizverwaltung erlassenen bestimmung steht ihm die 
verfügung in allen verwaltungsangelegenheiten einschließlich des haushaltswesens 
und der erlass von bestimmungen über die Führung der Akten, geschäftsbücher, re-
gister und Listen zu.

§ 5

in jedem anhängigen verfahren ernennt der vorsitzende der Kammer einen berichter-
statter, der die sache nach seinen Weisungen schriftlich zu bearbeiten oder mündlich 
vorzutragen hat.

§ 6

die hauptverhandlungstermine des Anwaltsgerichts finden, wenn der vorsitzende 
der Kammer nichts anderes bestimmt, in den räumen der rechtsanwaltskammer in 
Frankfurt am main statt. der vorsitzende der Kammer kann auch bestimmen, dass die 
hauptverhandlung in einem dafür geeigneten raum eines rechtsanwaltsbüros oder – 
nach Abstimmung mit dem zuständigen gerichtspräsidenten – in einem sitzungssaal 
eines gerichts der ordentlichen gerichtsbarkeit stattfinden.

§ 7

1. der vorsitzende einer Kammer soll dem Angeschuldigten die voraussichtliche be-
setzung des Anwaltsgerichts vor dem hauptverhandlungstermin mitteilen.

2. nach Festsetzung des hauptverhandlungstermins benachrichtigt die geschäftsstel-
le die beisitzer und den zum Protokollführer/in bestimmten rechtsanwalt/rechtsan-
wältin. die geschäftsstelle veranlasst ferner die Ladung des Angeschuldigten, der 
zeugen, sachverständigen und der generalstaatsanwaltschaft.

3. Für zustellungen, die keine Ladung enthalten, gilt Abs. 2 satz 2 entsprechend.

4. die berechnung und Auszahlung der entschädigungen der zeugen und sachver-
ständigen nimmt die geschäftsstelle vor.

§ 8

soweit die gründe für eine entscheidung nicht bereits beim erlass der entscheidung 
durch gerichtsbeschluss festgestellt sind, fasst sie der berichterstatter ab, sofern der 
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vorsitzende der Kammer im einzelfall nichts anderes bestimmt. ergeben sich mei-
nungsverschiedenheiten über den inhalt der entscheidungsgründe, so beschließt das 
gericht hierüber.

§ 9

ist gegen eine entscheidung des Anwaltsgerichts rechtsmittel eingelegt, so gibt die 
geschäftsstelle den mitgliedern der Kammer die rechtskräftige entscheidung der 
rechtsmittelinstanz durch umlauf der Akten oder durch Übersendung von Abschriften 
der entscheidung bekannt.

§ 10

1. die Aufgaben der geschäftsstelle des Anwaltsgerichts werden von den bürokräften 
wahrgenommen, die die rechtsanwaltskammer Frankfurt am main zur verfügung stellt.

2. die in der geschäftsstelle tätigen bürokräfte sind verpflichtet, über alle vorgänge 
stillschweigen zu bewahren, die ihnen im rahmen ihres dienstes bekanntgeworden 
sind.

Über die verpflichtungserklärung ist durch den geschäftsleitenden vorsitzenden ein 
Protokoll aufzunehmen, das zu den sammelakten des Anwaltsgerichts zu nehmen ist.

§ 11

1. die geschäftsstelle führt die bezeichnung „geschäftsstelle des Anwaltsgerichts für 
den bezirk der rechtsanwaltskammer Frankfurt am main”.

2. die vorschriften, die der vorstand der rechtsanwaltskammer in Frankfurt am main 
für den geschäftsgang bei der geschäftsstelle der rechtsanwaltskammer erlas-
sen hat, gelten auch für die tätigkeit der geschäftsstelle des Anwaltsgerichts, so-
weit sich nicht aus dieser geschäftsordnung aus besonderen Anordnungen des 
geschäftsleitenden vorsitzenden oder aus Anordnung der Landesjustizverwaltung 
etwas anderes ergibt.

§ 12

erledigten Akten werden bei der generalstaatsanwaltschaft aufbewahrt.

§ 13

im übrigen regelt sich der gang der verfahren beim Anwaltsgericht nach der bundes-
rechtsanwaltsordnung und den danach anzuwendenden bestimmungen der strafpro-
zessordnung.
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die mitglieder des Anwaltsgerichts für den bezirk der rechtsanwaltskammer Frankfurt
am main haben vorstehende geschäftsordnung einstimmig beschlossen.

Frankfurt, den 13.06.2014

die am 13.06.2014 in Frankfurt am main beschlossene geschäftsordnung wird gemäß 
§ 98 Abs. 4 satz 2 brAo bestätigt.

Frankfurt am main, den 16.12.2014 der Präsident des oberlandesgerichts
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Beschluss der Kammerversammlung der Notarkammer Frankfurt am Main; hier: 
Beitragsordnung der Notarkammer Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr 2015.

BeItRAGSoRdNuNG

i. Laufender beitrag

1. der von jedem Kammermitglied für das geschäftsjahr 2015 zu zahlende beitrag  
zur deckung des haushalts wird auf € 1.800,-- festgelegt. er ist bis zum 30. 
April 2015 zu entrichten. Wird er nicht fristgerecht gezahlt, wird ein zuschlag 
von 5% erhoben. Auf Antrag kann der schatzmeister ratenzahlung bewilligen.

2. Während des geschäftsjahres bestellte oder ausgeschiedene Kammermitglie-
der entrichten den beitrag zeitanteilig ab dem ersten des monats der bestel-
lung bzw. bis zum ende des monats, in dem das Amt erlischt.

3. Wenn ein Kammermitglied bis 30. April 2015 dem vorstand schriftlich nach-
weist, dass der gesamtbetrag seiner einkünfte i. s. des einkommensteuerge-
setzes im Jahre 2013 unter € 30.000,-- lag, kann der schatzmeister den der 
notarkammer für eigene zwecke zufließenden beitragsanteil ganz oder teilwei-
se stunden, nicht aber erlassen, wenn er die sofortige zahlung dieses beitrags-
anteils für nicht zumutbar hält.

ii. beitrag-notarversicherungsfonds
die nach dem 01.07.2003 neu bestellten Kammermitglieder haben einen einmali-
gen beitrag zum notarsicherungsfonds in höhe von € 767,-- an die notarkammer 
zu leisten. der beitrag kann auf Antrag in drei Jahresraten gezahlt werden.

iii. sonderbeitrag-schadensverursachung

1. die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbei-
trag Festsetzen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme 
verhängt worden ist, weil sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde 
gelder oder andere vermögenswerte geschädigt oder gefährdet haben. der 
zusatzbeitrag kann vom vorstand bis zur höhe der zusatzprämie festgesetzt 
werden, die von der notarkammer in diesen Fällen an die vertrauensschadens-
versicherung zu leisten ist.

2. Für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadensfalles im sinne der 
ziffer 1) verursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das 
Kammermitglied, das den schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung 
verursacht hat, eine Ausgleichspauschale von € 3.000,-- festsetzen.

3. ist eine notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche Pflichtver-
letzung eines notarkammermitglieds verursacht kann die notarkammer gegen 
dieses Kammermitglied einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem 
notarverwalter/notarvertreter zu zahlenden vergütung sowie zusätzlich einen 
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Ausgleichsbetrag von € 3.000,-- für den durch die bearbeitung verursachten 
geschäftsaufwand der notarkammer.

4. die sonderbeitragspflicht nach den vorstehenden bestimmungen wird durch 
das Ausscheiden des notars aus dem Amt nicht berührt.

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Frankfurt am main für das Jahr 2015, 
beschlossen durch die Kammerversammlung am 12. november 2014, wird hiermit 
ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 19.01.2015 dr. ernst Wolfgang schäfer 
 Präsident

Beschluss der Kammerversammlung der Notarkammer Kassel; hier: Beitragsord-
nung der Notarkammer Kassel für das Jahr 2015.

die Kammerversammlung der notarkammer Kassel hat am 21. november 2014 nach-
stehende beitragsordnung beschlossen:

BeItRAGSoRdNuNG
der Notarkammer Kassel für das Jahr 2015

§ 1

Jedes mitglied der notarkammer zahlt einen Jahresbeitrag von

1.630,00 €.

dieser setzt sich wie folgt zusammen:
a) beitrag zur notarkammer Kassel 395,00 €
b) vertrauensschadenversicherung und versicherungssteuer (19 %) 295,00 €
c) beitrag zur bundesnotarkammer 272,00 €
d) gruppenanschlussversicherung und versicherungssteuer (19 %) 304,00 €
e) beitrag notarinstitut 289,00 €
f)  beitrag zum notarversicherungsfonds 65,00 €
g) beitrag zur Arge 15,00 €

 1.630,00 €

der Jahresbeitrag ist am 1. Februar 2015 fällig.



71

§ 2

Jede(r) im vorjahr neu bestellte notar(in) ist verpflichtet, zusätzlich zu den laufenden 
beiträgen einen einmalbetrag von 767,00 € zu zahlen, der dem notarversicherungs-
fonds zugeführt wird.

der betrag ist fällig.

das Präsidium wird ermächtigt, auf Antrag stundung oder teilzahlung dieses betrages 
zu gewähren, längstens auf die dauer von 12 monaten.

die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbeitrag fest-
setzen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme verhängt worden 
ist, weil sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde gelder oder andere ver-
mögenswerte geschädigt oder gefährdet haben. der zusatzbeitrag kann vom vorstand 
bis zur höhe der zusatzprämie festgesetzt werden, die von der notarkammer in diesen 
Fällen an die vertrauensschadenversicherung zu leisten ist.

Für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadenfalles im sinne des § 2 Abs. 4  
verursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das Kammermitglied, 
das den schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung verursacht hat, einen Aus-
gleichsbetrag bis zu 2.500,00 € festsetzen.

ist die notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche Pflichtverletzung 
eines notarkammermitgliedes verursacht, kann die notarkammer gegen dieses Kam-
mermitglied einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem notarverwalter/no-
tarvertreter zu zahlenden vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag bis zu 
2.500,00 € für den durch die bearbeitung verursachten geschäftsaufwand der no-
tarkammer.

§ 3

die während des geschäftsjahres (1. Januar – 31. dezember 2015) bestellten oder 
entlassenen bzw. gelöschten notare entrichten den beitrag zur notarkammer anteilig.

die beitragspflicht beginnt mit dem ersten des auf die bestellung folgenden monats 
und endet mit dem Ablauf des monats, in dem das Amt erlischt (§ 47 bnoto).

die beitragspflicht zur vertrauensschadenversicherung – § 1 b) – gilt nur für diejenigen 
notare, die am 1. April 2015 der notarkammer angehören.

zur zahlung des beitrages zur bundesnotarkammer – § 1 c) – und zur gruppenan-
schlussversicherung – § 1 d) – sind nur diejenigen notare verpflichtet, die am 1. Januar 
2015 der notarkammer angehören.

die beitragspflicht zum notarinstitut, zum notarversicherungsfonds und zur Arge – § 
1 e) - g) – gilt für jedes mitglied der notarkammer unabhängig von dem bestellungs- 
bzw. Löschungszeitpunkt.
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§ 4

geht der Jahresbeitrag nicht innerhalb eines monats nach Fälligkeit ein, wird ein zu-
schlag von 10,00 € je mahnung erhoben. bleibt eine mahnung erfolglos, so wird der 
geschuldete betrag nach § 73 bnoto eingezogen.

 notarkammer Kassel

 (nottelmann) 
 Präsident

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Kassel für das Jahr 2015 wird hiermit 
ausgefertigt.

Kassel, den 16.01.2015 nottelmann 
 Präsident

P e R S o N A L N A C H R I C H t e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zum vorsitzenden richter
am oberlandesgericht : richter am oberlandesgericht michael stahl;

zur richterin
am oberlandesgericht : richterinnen am Landgericht claudia holuschek und ute 

simon;

zum richter
am oberlandesgericht : richter am Landgericht dr. Lars rhode.

Landgerichte

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
vorsitzender richter am Landgericht ulrich scheuermann in hanau und Amtsinspek-
torin gerda buß in darmstadt.
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Staatsanwaltschaften

ernannt wurde:
zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin Karina siebrecht in Frankfurt am main.

Amtsgerichte

ernannt wurden:
zum Präsidenten des
Amtsgerichts Kassel : vizepräsident des Landgerichts Wolf Winter in Kassel;

zum richter am Amts-
gericht als der ständige
vertreter einer direktorin
oder eines direktors : richter am Amtsgericht michael ebert in bensheim;

zur richterin
kraft Auftrags : staatsanwältinnen Julia trinte und dr. uta mohnhaupt in 

Frankfurt am main – beide unter berufung in das richter-
verhältnis kraft Auftrags –;

zur richterin
am Amtsgericht : richterinnen auf Probe Anna Julia Keulenkampff-bischoff 

in Frankfurt am main, eva müller-Kellmereit in hanau und 
Frimpomaa byrd in Langen – alle unter berufung in das 
richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf Probe benjamin reichwein in Limburg – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur ober-
gerichtsvollzieherin
mit Amtszulage : obergerichtsvollzieherin Kerstin haber-Lang in groß-gerau;

zum ober-
gerichtsvollzieher : gerichtsvollzieher Jörg Frankenberger in michelstadt;

zur gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärin christine naderer in gelnhausen und 
Justizsekretärin nadine bender in darmstadt;

zum gerichtsvollzieher : Justizsekretäre serdar Kavi in Frankfurt am main und tom 
steigerwald in hanau;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär Werner Aue in Kirchhain;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen stefanie hostmann in hanau sowie  
Julia neumann und Kathrin schmidt beide bei dem Amts-
gericht offenbach am main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär marco schwan in Frankfurt am main.

Justizsekretär christian schreiber in Frankfurt am main wurde in das beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit berufen.
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versetzt wurden:
Justizobersekretärin Kathrin Förster v. d. Amtsgericht gießen a. d. Amtsgericht 
marburg, Justizsekretärin Juliane Fecher v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. 
staatsanwaltschaft hanau und Frau Justizobersekretärin Katharina happ v. d. Amts-
gericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hanau.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
obergerichtsvollzieher Joachim ritscher in Wiesbaden.

Arbeitsgerichte

ernannt wurde:
zur vorsitzenden richterin
am hessischen
Landesarbeitsgericht : richterin am Arbeitsgericht dr. natascha Ahmad.

Notarinnen und Notare

zum notar wurden bestelt:
rechtsanwälte stephan Felix mit dem Amtssitz in Limburg a. d. Lahn und dr. rein-
hard stephan hoehn mit dem Amtssitz in darmstadt.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar bernd neumann, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.12.2014,

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Albin richard schicker, melsungen, mit Ablauf des 28.02.2015, 
notar dr. Werner müller, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.01.2015, 
notar rüdiger nickel, hanau, mit Ablauf des 31.01.2015, 
notar Karl-otto Linz, Frankfurt am main, mit dem Ablauf des 31.12.2014, 
notar Wolfgang großkopf, Limburg an der Lahn, mit Ablauf des 31.03.2015,

verstorben:
notar bernhard malorny, bad camberg, 25.01.2015.
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S t e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

2. zwei richterinnen oder zwei richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).
die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

3. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter
am Landgericht hanau (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

4. die direktorin oder den direktor des Amtsgerichts bensheim 
(r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Staatsanwaltschaften

5. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft
bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

6. eine richterin oder einen richter
am hessischen verwaltungsgerichtshof in Kassel (r 2).
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die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom  
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil aus-
zurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen zu nr. 1 bis nr. 6 sind binnen drei wochen auf dem dienstweg an das 
hessischeministerium der Justiz in Wiesbaden zu richten.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 6 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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